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Der bekannte Autoblech-Schneider
aus (Ausland) taufte seine

neuste Schöpfung auf den Namen
<Lausanne 1964> und stellte sein

zweisitziges Spezial-Coupe der
schweizerischen Landesausstellung
für die ganze Dauer der Veranstaltung

zur Verfügung. So stand es in
einer Pressemitteilung der Expo zu
lesen, und ich garantiere Ihnen,
daß der großmütige Spender mit
vollem Namen erwähnt wurde.

An der Expo 64 darf zu etwa 98
Prozent keine Reklame gemacht
werden. Von Schweizer Firmen.
Dagegen scheint es ausländischen
Unternehmen unbenommen zu sein,
schon durch das zeitlich beschränkte
Ueberlassen freundschaftserhalten-
der Angebinde zum voraus kräftig
die Werbetrommel zu rühren. Auf
Fellen von Kälbern. Wäre ich jetzt
ein deutscher Wurstfabrikant, ich
würde schleunigst den Frankfurter
und Wiener Würstchen die <Lau-
sannerli 64> beigesellen. Die brauchte

ich der Landesausstellung nicht
einmal zu schenken, geschweige
denn leihweise zu überlassen. Die
könnte ich ihr glat,t verkaufen.
Weil Spezialwürste dort offenbar
sehr gesucht sind.

Guy Vivraverra

Unsere
Seufzer-Rubrik

führen die SBB keinen Sessellift

zum Speisewagen und zurück
WG

«Tschuldigung, Herr Funktionär,
wenni dörfti ds Öl ergänze,
hätti no vo früecher här

es paar gueti Referänze.»
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